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(3Ob558/82)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1982

Norm

ZPO §84 I

ZPO §235 B

Rechtssatz

Eine undeutliche Parteienbezeichnung auszulegen, ist nicht die Aufgabe des Gerichtes. Vielmehr hat das Gericht in

diesem Falle die Klage zur Verbesserung zurückzustellen und sie, falls die Verbesserung nicht gelingt, als unzulässig

zurückzuweisen.
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